
JB der Obaq:
Jltigen UnfallverhutungsVorschriften

Jerufsgenossenschaft der Feinmechanik
Elektronik für elektrische Anlagen

j Betriebsmittel (VBG 4) und die darin
jfgeführten VDE-Bestimmungen sind einzu-

lalten. Nähere Auskünfte darüber erteilt
die OBAG-Bezirksstelle Tiefenbach, Dietr.
Bonhoeffer-Str. 14, Tel. 1996. Das "Merk-
blatt über Baumstandorte und -unterirdi-
sche Ver- und Entsorgungsanlagen", heraus-
gegeben von der Forschungsgesellschaft
für Straßen-und Verkehrswesen, ist zu
beachten.
Vor Beginn aller Baumaßnahmen, dazu ge-
hört auch das Pflanzen von Bäumen und
Sträuchern, ist der OBAG-Bezirksstelle
rechtzeitig zu melden.
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Zeirtenerkläong für die planlicten Festsetzungen
zur Satzung über die Grenzen für den im Zusanrnen-
hang bebauten Ortsteil ÖtzJng:

Dorfgebiet (§ 5 BauNVO
zulässig 2 WE pro Wohngebäude

iGrenze für den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil

20-kv-Freileitung
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S/ATZUNG BER DIE GRENZEN ER DEN
ZUSAMMENHANG BEBAUTEN ORTSTEIL
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1. AUF5TELLUNGSBESCHLUSS:

Tiefenbacbtf den .•

|i&
1. Bürgermeister

K
Der Gemeinderat Tiefenbach hat in den Sitzungen am
15.12.94 bzw. 16.2.95 beschlossen, eine Satzung über
die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil
"Otzing" aufzustellen.

Den betroffenen Trägern öffentlicher Belange wurde zur
Abgabe ihrer Stellungnahme eine angemessene Frist vom

*/ 23. März 1995 bis 24. April 1995 gesetzt.

3. BURGERBETEILIGUNG:
Tiefenbach, den $)0,.Ji*.?.l. 1QQ«i

1. Bürq> £rft£
betroffenen Bürgern wurde in der Zeit vom
März 1995 bis 24. April 1995 Gelegenheit zur

gegeben.

4. S ; A T Z U N G: * ̂

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 2 des Baugesetzbuches i.d.F. der Bekanntmachung vom
8.12.1986 (BGB1 I S. 2253) in Verbindung mit Art. 23 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom 11.9.1989 (GVB1 S. 585), geändert
durch Gesetz vom 10.8.1990 (GVB1 S. 268), vom 10.3.1992 (GVB1 S. 26), und der
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke i.d.F. der Bekanntmachung
vom 23.1.1990 (BGB1 I S. 132) erläßt die Gemeinde Tiefenbach folgende Satzung:

§ l
Die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil "Ötzing" werden gemäß
den im beigefügten Lageplan (M 1:1000) ersichtlichen Darstellungen festgelegt.

* ,er Lageplan vom 16.02.1995 ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2

Innerhalb der in § l festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche
Zulässigkeit von Vorhaben (§ 29 BauGB) nach § 34 BauGB. Soweit für ein Gebiet
des gemäß § l festgelegten Innenbereichs ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan
vorliegt oder nach Inkrafttreten dieser Satzung bekanntgemacht wird, richtet
sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nach § 30 BauGB.

§ 3

Festsetzungen nach § 9 BauGB: Als Art der baulichen Nutzung wird ein Dorf gebiet
(MD) gemäß § 5 BauNVO festgesetzt. Pro Wohngebäude sind maximal 2 Wohnungen
zulässig.

§ 4

Die Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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j. ANZEIGEVERFAHREN:
Passau, den ;

Das Landratsamt Passau hat mit Schreiben vom Ä?* ß
keine Verletzung von Rechtsvorschriften bei der Auf-
stellung der Satzung für den im Zusammenhang bebauten
Ortsteil "Ötzing" geltend gemacht.

6.
Tiefenbach, den

( R a n k l )
"1. Bürgermeister

Die Genehmigung der Satzung für den im Zusammenhang _ _
bebauten Ortsteil "Ötzinq" wurde am 'f&>Jf*£. .*f££'/sortsüblich bekanntgemacht. Die Satzung*wurde damit
rechtsverbindlich. Die Satzung mit Lageplan wird
seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im Rat
haus zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über
den Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die
Rechtswirkung der §§ 42 ff sowie der §§ 214 und
215 BauGB ist hingewiesen worden.


